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1. Vorbemerkungen 

1 Nach § 2 UmwG können Rechtsträger mit satzungsmäßigem Sitz im Inland unter 
Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen werden im Wege der Aufnahme durch 
Übertragung des Vermögens eines Rechtsträgers oder mehrerer Rechtsträger 
(übertragende Rechtsträger) als Ganzes auf einen bestehenden Rechtsträger 
(übernehmender Rechtsträger) oder im Wege der Neugründung durch Übertragung 
der Vermögen zweier oder mehrerer Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) je-
weils als Ganzes auf einen neuen, von ihnen dadurch gegründeten Rechtsträger2 
gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften des übernehmenden oder 
neuen Rechtsträgers an die Anteilsinhaber der übertragenden Rechtsträger. Han-
delt es sich bei dem übernehmenden Rechtsträger um eine GmbH oder eine AG, 
können die Anteilsinhaber des bzw. der übertragenden Rechtsträger(s) nach § 54 
Abs. 1 Satz 3 bzw. § 68 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf die Gewährung von Anteilen ver-
zichten. 

2 Inländische Kapitalgesellschaften können nach §§ 122a ff. UmwG als übertragender 
oder übernehmender Rechtsträger auch an grenzüberschreitenden Verschmelzun-
gen innerhalb der Europäischen Union (EU) und der anderen EWR-Staaten beteiligt 
sein. 

3 Der Vermögensübergang infolge einer Verschmelzung stellt aus der Sicht des über-
nehmenden Rechtsträgers einen Anschaffungsvorgang dar. Der übernehmende 
Rechtsträger gewährt als Gegenleistung für den Erwerb der Vermögensgegenstän-
de und Schulden3 entweder neue Anteile (Verschmelzung mit Kapitalerhöhung)  
oder eigene Anteile (Verschmelzung ohne Kapitalerhöhung), sofern die Anteilsinha-
ber des bzw. der übertragenden Rechtsträger(s) nicht nach § 54 Abs. 1 Satz 3 bzw. 
§ 68 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf die Gewährung von Anteilen verzichten. Hält der 
übernehmende Rechtsträger Anteile am übertragenden Rechtsträger, gehen diese 
durch die Verschmelzung unter. 

4 Die Anschaffung darf der übernehmende Rechtsträger wahlweise nach den allge-
meinen Vorschriften der §§ 253 Abs. 1, 255 Abs. 1 HGB (allgemeines Anschaf-
fungskostenprinzip) oder nach § 24 UmwG (Buchwertverknüpfung) abbilden. Das 
nachstehende Schaubild zeigt die Alternativen der Übernahmebilanzierung: 

                                                 
2 Soweit dies nicht gesondert als abweichend gekennzeichnet ist, wird in dieser IDW Stellungnahme zur Rech-

nungslegung unter dem Begriff „übernehmender Rechtsträger“ auch der neue Rechtsträger für den Fall der 
Verschmelzung durch Neugründung subsumiert. 

3 Wird in dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung der Begriff „Vermögensgegenstände und Schulden“ 
verwendet, sind davon auch aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten (§ 250 Abs. 1 und 2 HGB) 
umfasst. 


